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bloß leiblich dicker geworden, wWwWas mna  3 ber ünfzigjährıg Doktorju iläum e ihre
bald gewohnt wird. Glüickwüns.  e darzubringen. - ver nke

Als dann Savıgnys Mitwirkung diese Ehre vielleicht NUur dem Umstand, daß
Frühjahr 1841 die Berutfung der Brü der Grimm iıch als Ihrer Altesten Schüler VOT Sıe tre-
nach Berlin erfolgt WAar, Lraten S1C ıhm auch ten kann, der i1C vergißt, W as VO: Ihnen
räumlich näher, und das Verhältnis blieb W e@1- empfangen hat Dıie Akademie empfindet
terhin herzlich und ungetrübt. Nur bedauerten diesem Tage doppelt lebhaft das Glück Sıe
die Brüder, daß Savıgny durch gesellschaftliche ihre Mitglieder Zzählen S1e weiß W as

Sıe durch Ihre Teilnahme, Ihr Wohlwollen undVerpflichtungen sC1NEM eigentlichen Arbeits-
gebiet mehr wurde. Seit dem Ihre ausgezeichneten Arbeiten für S1C n
Jahr 1817 WAar Mitglied des Staatsrats und en Es 1ST keiner uns, der nıcht emp-
sollte 1825 Justizminıster werden. Als siıch die ände, WI1EC der Glanz, der Ihren Namen
Sache zerschlug, freute sich aco und schrieb oibt auf die Akademaie, die wissenschaft-

Jul: 1825 „Dafß nıcht Justizminıster iche Gesellschaft des Staates, zurückstrahlt.
geworden 1ST, hat mich vefreut. Als Protessor Die Persönlichkeit Savıznys War der SC1-
1STt sich und der Welt WEeIL mehr wert. Als Mittelpunkt der Brüder Grimm
Savıgny dann doch seinen Dozentenberut autf- und bösen Tagen, S1IC WAar der Leıitstern, dessen
gyab und 1842 ZU Mınıiıster tür esetzrevision Aufleuchten ihre Lebensbahn VO'  -} ihrer Mar-

CN
ernNannt wurde, bedauerte aco da{fß die burger Studienzeit bis iıhr Lebensende be-
Ministerstelle AaNSCHNOMME: und kurze, ‚We1- gleitet und beglückt hat Als Wilhelm 1859 De-

b deutige hre dem dauernden S  S1'  ern uhm storben WAafr, hat noch aco schmerzerfüllt
VOTSCZOSCH habe „Saviıgny kommt auch - Savıgnys Sterbebett Oktober 1861 SC-
weilen Abends uns schrieb aco kurz standen. Wilhelm Schoof

* nach dem Eintreften Berlin. AB 1ST freund-
lich und herzlich uns. In Abendgesell-
chatten gehe iıch nıcht SCrnN, weıl da Leute Ver-

schiedener Art zusammentreften.
da manchmal rühere Einfachheit und
Freiheit. Er fällt SCrn 1Ne€e Anfangs -
mut1Lge Ironıie, die IN1r auf die Dauer hin doch Jugendrechtnıicht ZUSAßT. Auf SCWI1SSC Dınge meıdet SC-
hörig einzugehen. Deshalb bei
andern Gelegenheit einmal, daß ıhm die alten

U Erinnerungen teurer als die ucnh, daß Die selbständige Bedeutung Jugend-
Savıgny Marburger Oberrock Zzehn- rechts JR) hat INa  -} TST der etzten eıt eI-

% kannt. Früher herrschte die Auffassung, daßmal mehr hänge als Ministerkleid Trotz
dieses Gegensatzes blieb das Verhältnis Sa- auch Kinder und Jugendliche Grund NUr

freundlich mochte sich auch IMNan- Menschen 1: Kleinformat“ 9 daß Re-
ches dessen Wesen geändert haben, w as geln und Grundsätze, die die Gemeinschaft
nıcht die Billigung der Brüder fand u  9 für diese Mitglieder der Ge-

Den Getfühlen aufrichtiger Freundscha und ellschaft MI1 Modifikationen ZUuUrC An-
Verehrung hat Wi;lhelm Grimm Ausdruck VOI- wendung kommen mußten. So bestimmte 7. B
jehen, als VO'  w} der Akademie der Wıssen- das Strafrecht, dafß Täter be-
cqhaften beauftragt wurde, Savıgny seinem straft werden ollten als erwachsene. Heute

ährigen Doktorjubiläum beglückwün hat sıch die Auffassung durchgesetzt, daß Kın-
schen, und sagte: „Die Akademie der Wiıssen- der und Jugendliche Wesen MITt besonderen
chaften hat INr den ehrenvollen Auftrag er- biologischen, psychologischen und sozialen
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für cht imn das Vereinigung für ugendhilfe“ zusammenge
bens) Hr sondern da ber hinausgehend WI1IC schlossen hat) wurde 1924 vom Völkerbun

Bundesjug ndplan vorgesehen m1 übernommen. Sıe 1SE die wichtigsteGrundlage
[9) das Lebensjahr. der hıer Betracht kommenden völkerrecht-

Der Mensch Entwicklungsprozeß bıs lichen Bestiımmungen. Die auf der Vollver-
seiINET vollen Reifung bedarf auf allen Gebie- sammlung der (Sept 105 Leben gCc-
ftfen des Rechts speziellen Beurteilung, rufene NICEF verfolgt das Ziel den Opfern
daß sich das Jugendrecht mehr als be- des Krıeges, besonders Kindern heltfen Die al
sonderer Zweıig des ges Rechts eNnt- Vereıiınten Natıonen selbst, zusammengeschlos-
wickeln begınnt. Es befaft sich ber nıcht NULr sCH 1945 ZEMEINSAMECN Interesse der Völ-
mi1t den einzelnen Jugendlichen, sondern MiIL ker, en die Charta der Menschenrechte Ver- {

öffentlicht und sind bemüht, den völker-BanNZCH Gruppe innerhalb der mensch-
hn

lichen Gesellschaft das echt der Jugend 1St echtlichen Schutz der Kinder weıiter ZU-

bauen. Alljährlich durchgeführte Weltkinder-darauf abgestellt, die Entfaltung der Jugend
als Ganzes innerhalb rechtlichen Ord- lage welisen autf die Not der Kinder und Ju-

gendlichen, besonders 1 den Entwicklungslän-Nung gewährleisten.
dern, hin. Im Mittelpunkt dieser Veranstal-Eın Überblick über den gegenwärtigen Stand
tungen stehen regelmäßig Themen, die AusS derder Entwicklung des Jugendrechts erweIlSst, dafß
Deklaratıon der Rechte des Kindes enNntnOM-die einzelnen Gebiete dieses Rechts nıcht NUr

inen sind.wissenschaftlich sondern gerade auch praktisch
Das Staatsrecht befaßt sich verschiedenenuntrennbar miteinander verknüpft sind Darın

Bestimmungen des Grundgesetzes mM1 Entwick-kann man aum 7zwischen öffentlichem und
%rı echt unterscheiden. Hıer offenbart lung, Förderung und Schutz der Jugend. Auch

den deutschen Landesverfassungen ISTsıch die Verflochtenheit zwischen rein Drıvat-
Abschnitten über Bildung und Schule, Ehe und X  yrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Bestim-
Familie us  < des Kindes gedacht. Von grund-MUNSCHL, weil das Ziel des gesam Jugend-

Nrechts, dem werdenden Menschen seiINeCeT sätzlicher Bedeutung 1ST rt. 6 der Ehe
und Familie den besonderen Schutz derBestimmung verhelfen, ih der rechten

Weıiıse erziehen und die Jugend als staatlichen Ordnung stellt. Pflege und Erzie-

Gruppe innerhalb der Gesellschaft fördern, hung der Kinder werden als das natürliche
aut den verschiedensten Wegen des Rechts er- echt der Eltern und „die ihnen zuvörderst ob-
reicht werden muß Von grundsätzlicher Be- liegende Pflicht“ bezeichnet. Über re Betäti-

deutung 1ST der Jugendwohlfahrtsgesetz gun wacht die staatliche Gemeinschaft Grund-

enthaltene, schon 1ı der Weimarer Verfassung legend für die öffentliche Erziehung 1ST die

befindliche Gedanke, dafß jedes eutsche Kind Bestimmung, dafß Kinder den Willen

Cin echt auf Erziehung ZuUur leiblichen, seeli- der Erziehungsberechtigten NULr autf Grund

schen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit habe Gesetzes VO  - der Famiılie wWer-

Dıie Gliederung des Jugendrechts den vVer- den können, wenn die Erziehungsberechtigten
schiedenen Rechtskategorien kann NUr den selbst der die Kinder aus anderen

Gründen verwahrlosen drohen. Dersachlichen Hauptgebieten aufgezeigt werden.
Im Völkerrecht I1STt der Schutz der Kinder Mensch allen seinen Umweltbereichen,

Familie, Schule, Kirche, Staat und Jugend-und Jugendlichen, wI1ie S1!  ch ı den Weltkriegen
pflege, wird verfassungs- und staatsrechtlich

geZeIgTt hat, noch verhältnismäßig schwach ent-

wickelt. Die Deklaratıon der Rechte des berücksichtigt. 1inzuweısen 1ISt auf den An-

spruch der Multter auf Schutz und FürsorgeKindes (veröffentlicht 1923 VO: der Union In-
der Gemeinschaft Auch der verbindliche Pro-ternationale de Secours AU.:  D4 Enfants, die sich
rammsatz des rt. 6 Abs der die Ge-1946 MI der Assocıatıon Internationale de
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setzgebung ZWINZL, den unehelichen Kindern Das gesamte Gebiet desJugendschutzes (J]
die gleichen Entwicklungs Chancen WIC den gendschutzrecht), auSgec  € VO Strafrecht,
ehelichen Kindern sıchern, gehört tTe- das die eisten Bestimmungen ZU Schutze
ren Sınne Zzu Jugendrecht der Kiınder und Jugendlicher enthält, umfaßt

Im Schul- und Hochschulrecht haben die spezielle Gesetze, WI1IC das (Gesetz Zzu Schutz
Landesverfassungen und ”ZeSETZE eingehende der Jugend der Oftentlichkeit oder das Ge-
Bestimmungen getrofften Dieses Rechtsgebiet SECT7Z über die Verbreitung jugendgefährdender
wırd mehr entwickelt und verselbstän- Schritten. Daneben finden sıch Spezialge-
dıgt SETZCN, z B der Gewerbeordnung und

Im Bürgerlichen, speziell Familienrecht, GGaststättengesetz, jugendschutzrechtliche Be-
finden sıch die Vorschriften, die WENISCr die ımmungen. Das Jugendschutzgesetz 1ST

Jugend als Gruppe der menschlichen Gemeıin- wesentlichen gesellschaftliche Kontrolle
chaft als vielmehr diıe einzelnen Minderjährıi- pädagogischem Aspekt.
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SCH betreffen (z Volljährigkeit, Ehemün- Im Jugendkriminalrecht oftenbart siıch der
digkeit uSW.). Die Vorschriften ber die Aut- Wılle der Gesellschaft Jugendliche und Heran-
siıchtspflicht der Eltern, über die elterliche Ge- wachsende VOor Delinquenz bewahren
walt Ehelichkeitserklärung und Adoption, und S1C nach Möglichkeit für C111 geordnetes
ber eheliche und uneheliche Kınder bilden Leben erziehen. Der Erziehungsgedanke be-
Nen wichtigen Teil des Jugendrechts. errscht daher diesen Rechtsbereich

Auf dem Gebiete des Arbeitsrechts hat sıch Im Soztalhıilfe- Versorgungs- und Medizi-
ausgehend VO  e} den Vorschriften des Jh nalrecht 71bt 111e Fülle VO Bestiımmungen,

über Kinderarbeit und Arbeitszeit bıs ZUuUr die dem sıch mehr verselbständigen-
Lehrlingsausbildung, Berufsförderung e1in den Gebiet des Jugendrechts gehören. Es IST

Sanzes Rechtssystem entwickelt, das auf der elIt daß der Rechtswissenschaft 541N2zZ
Teilgebiet Jugendarbeitsschutzgesetz, allgemein das Jugendrecht als NECUEC selbständige
vorläufigen Abschluß gefunden hat. Disziplin anerkannt wırd damit die Verpflich-

Wiıchtigster Teil des Jugendrechts 1STE das Cung der Gesellschaft für die Generatıion
Jugendwohlfahrtsrecht das entsprechenden auch auf dem Rechtsgebiet eutlich wırd
Gesetzen des Bundes und der Länder sC1INCN Walter Becker
Niederschlag gefunden hat Das echt des JUN-
SCH Menschen geordneten und ungsec-
ordneten Umwelt, namentlich ZerStOr-
ten und unvollständigen Familie, findet hier Schrıfttum WEGENER Jugendrecht, 1929

JIEBERT Grundzüge des deutschen Jugendrechts,Konkretisierung Neben der Jugendfür- vg] auch Sammlung des Jugendrechts VO'

O: spielen Jugendpflege und Jugendsozial- JEBERT 1950 WEBLER 1953 and-
buch des Jugendrechts, Luchterhand-Verlagrecht 1nNe größere Rolle, wobeji Jugend-

ME Berlın Neuwied (wird ständig ergänzt) Spezielle Zeit-fürsorge und Jugendpflege kaum noch metho- schriften, die sıch InN1% Fragen des Jugendrechts befassen:
disch voneınander trennen siınd sondern Recht der Jugend“, „Unsere Jugend „Zentralblatt für

Jugendrecht Unı Jugendwohlfahrt ‚„Jugendwohl‘“‘ undiıhren vielfältigen Verflechtungen ineinander
Famıiılienrechtszeitschrift Ehe und Familie (Familien-greifen. rechtszeıitschrıft)


